Grüne Frauenpolitik auf kommunaler Ebene

Erst gerade haben wir 90 Jahre Frauenwahlrecht und 50 Jahre grundgesetzlich verbriefte Gleichberechtigung in Deutschland gefeiert. Von tatsächlicher Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit kann allerdings noch immer keine Rede sein. Frauenpolitik erfährt seit einigen Jahren sogar ein Roll Back. Deshalb müssen wir verstärkt daran arbeiten, dass Frauen- und Gleichstellungspolitik im Tandem mit Genderpolitik nicht nur qua Gesetz, sondern auch in der Praxis zum festen Bestandteil aller politischen Entscheidungen und Maßnahmen wird, auf globaler, europäischer, nationaler, regionaler und kommunaler Ebene. 

Grüne Frauenpolitik zielt auf eine konsequent diskriminierungsfreie Beteiligung und Teilhabe von Frauen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Wir betrachten Frauenpolitik als „hartes“ Politikfeld, als „Wert an sich“ und gleichzeitig als Querschnittsaufgabe. Das heißt wir nehmen immer auch die Geschlechter- und Machtverhältnisse in den einzelnen Politikfeldern und die sozialen Verhältnisse, in denen Frauen und Männer leben, in den Blick. Grüne Frauenpolitik will Chancengleichheit für Frauen und Männer in allen Lebensbereichen und in allen Lebensabschnitten - in Bildung, Ausbildung, Beruf, Politik, Familie und im Privaten, von Kindesbeinen bis ins hohe Alter. 

Real bestehen erhebliche Gleichstellungsdefizite: 

· Frauen machen die besseren Schulabschlüsse, stellen inzwischen mehr als die Hälfte der Studienanfänger und sind gut qualifiziert. Dennoch sind Vollerwerbsstellen und Führungspositionen weiterhin fest in Männerhand.

·  Der Frauenanteil an den Erwerbstätigen im Land liegt derzeit bei 44,6%. Allerdings arbeitet nur gut die Hälfte der Frauen in Vollzeit – Tendenz abnehmend. Teilzeit und Minijobs sind eine Frauendomäne. 

· Von der Umsetzung unserer Forderung nach gleichem Entgelt für gleichwertige Arbeit sind wir weit entfernt: Nach wie vor verdienen Frauen in Deutschland ca. 22% weniger als ihre männlichen Kollegen. 

· Frauen in Führungspositionen sind noch immer weit unterrepräsentiert: Unter 100 Führungskräften in Baden-Württemberg finden sich nur 18 Frauen. Im Bundesländervergleich liegt Baden-Württemberg damit an viertletzter Stelle.

Alleinstellungsmerkmale grüner Frauenpolitik

Wir setzen uns konsequent für eine eigenständige Existenzsicherung für alle Frauen ein. Die Abkehr von dem Bild der Frau als ein von Männern abgeleitetes Wesen ist längst überfällig. Dies hat eine grundlegende Änderung der Steuerpolitik (Abschaffung Ehegattensplitting, Individualsplitting) und der Sozial- und Rentenversicherungssysteme zur Folge. 

Wir treten ein für Geschlechterdemokratie, in der sich  jeder Mensch verwirklichen kann – frei von strukturellen Hindernissen und Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts. 

Während die große Koalition in Berlin mit Ihrer CDU- Familienministerin von der Leyen Frauenpolitik unter Familienpolitik subsumiert und fast ausschließlich Politik für Mütter machen, stehen für uns alle Frauen – ungeachtet ihrer Lebensform zwischen Patchwork-Family, Alleinerziehender, Lebenspartnerinnen, Single, Ehefrau, Mutter - im Zentrum der Gleichstellungspolitik.

Und schließlich stehen wir nicht nur für Gleichstellung der Geschlechter, sondern quantifizieren dies auch: die Hälfte der Macht den Frauen!

Frauen planen, gestalten und entscheiden in der Kommune mit – und zwar paritätisch. 

Wir Grüne haben mit der Quotierung der Listen nach dem Reißverschlussprinzip erreicht, dass in unseren eigenen Gremien wie auch in den Räten und Parlamenten Frauen und Männer gemeinsam Verantwortung übernehmen und Gesellschaft verändernd gestalten. Im Landtag haben wir durch einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes erreichen wollen, dass die KandidatInnenlisten aller Parteien paritätisch besetzt werden sollen – ohne Erfolg.

Der Landtag Baden-Württemberg hat 2009 mit 22,9 % den niedrigsten Frauenanteil unter allen deutschen Parlamenten. 

In den Kommunalparlamenten sind zur Zeit gerade mal 20,8 % der Gemeinderatsmitglieder Frauen. In den Kreistagen sogar nur 15,2%.

Dies muss mit der Kommunalwahl im Juni grundlegend anders, nämlich mindestens verdoppelt werden.

Grüne werben offensiv: 

· Frauen kandidieren,

· Frauen wählen,

· Frauen wählen!

Neben gezielter Frauenförderung sind gesetzliche Regelungen und Investitionen in Strukturen notwendig: 

· Starke Gleichstellungsgesetze für die Landesverwaltung und für die Wirtschaft, um die strukturelle Benachteiligung von Frauen im Erwerbsleben zu beseitigen und Frauen eine eigenständige Existenzsicherung zu ermöglichen. 

· Beseitigung von Diskriminierung und strukturellen Hindernissen wie die „gläserne Decke“, verringerte Aufstiegschancen auf Grund des Geschlechts oder ungleiche Bezahlung (paygap).

· Eine sehr gut ausgebaute und flächendeckende Infrastruktur, die es Eltern (-Paaren und Alleinerziehenden) ermöglicht, Beruf, Ehrenamt oder andere Aufgaben und Familienarbeit zu vereinbaren. 

Gegen Gewalt an Frauen und Kindern

Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache sondern ein gesellschaftliches Problem, eine Frage der inneren Sicherheit. Um Frauen wirksam gegen Gewalt zu schützen, brauchen wir eine sichere Finanzierung der Frauen und Kinderschutzhäuser und Frauenberatungsstellen durch Land und Kommunen. 

Wir wollen bessere Rechte und optimalen Schutz für Frauen, die von Zwangsverheiratung bedroht oder Opfer von Zwangsprostitution oder Frauenhandel sind. Dazu brauchen wir Schutz-, Beratungs- und Präventionsangebote für von Gewalt bedrohte und betroffene Frauen und Kinder (Opferschutz, psychosoziale Begleitung, Beratung, Zeuginnenprogramme, Opferfonds, Notaufnahmeplätze) sowie strafrechtliche Verfolgung und Ahndung von Tätern

Prävention und Strafverfolgung bei Gewalt im engen sozialen Umfeld, z.B. bei Platzverweis oder bei "Stalking“, müssen durch Information, Sensibilisierung und Vernetzung der zuständigen Ebenen durch Runde Tische effektiver gestaltet und weiter ausgebaut werden.

Anforderungen an die frauenfreundliche Kommune

1. Die Kommune fördert aktiv die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen, indem sie ein bedarfsorientiertes Angebot an Kinderbetreuung (für unter- 3jährige, Ganztagesbetreuung in Wohnortnähe) bietet, Ganztagesschulen ausbaut ( siehe Antrag auf Modellschule) oder zumindest Angebote zur Nachmittagsbetreuung an Schulen bereitstellt und an allen Schulen lückenlos Kernzeitbetreuung gewährleistet.

2. Die Kommune bietet eine frauen- und familienfreundliche Infrastruktur.
Sie wird zum Ort der kurzen Wege mit Nahversorgungsangeboten in allen Ortsteilen, fördert Projekte wie Mehrgenerationenhäuser und alternative Mobilitätsangebote und ist fußgängerfreundlich. Sie hat sicher zugängliche, gut beleuchtete Parkhäuser und auch nachts ein Angebot an ÖPNV (Nachttaxi für Frauen, Nachtbus).

3. Die Kommune bietet Hilfe bei sexualisierter Gewalt an, indem sie für Beratungseinrichtungen, Betreuung und Unterkunft schutzsuchender Mädchen und Frauen sowie deren Kinder die erforderlichen Mittel bereitstellt und aktiv ist in der Gewaltprävention. 


Antrag: Frauenhäuser bedarfsgerecht ausstatten (DS 14/751 - PDF)
4. Die Kommune führt bei der Aufstellung des Haushalts das Konzept des Gender Budgeting ein, nach dem bei den Haushaltsberatungen die unterschiedlichen Auswirkungen der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben auf Frauen und Männer ermittelt werden. So lassen sich Auswirkungen auf Geschlechterverhältnisse offen legen, Prioritäten neu setzen und Mittel umverteilen, um einen geschlechtersensiblen und -gerechten Haushalt aufzustellen.

5. Die Kommune engagiert sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern im Beruf.
Dazu gehören Beratungsangebote für erwerbslose Frauen, Weiterbildungsmöglichkeiten für Wiedereinsteigerinnen in den Beruf und die Unterstützung einer Teilzeitoffensive für Männer.

6. Die Kommune setzt Chancengleichheit in ihrer eigenen Verwaltung in allen Teilen um: Sie hat nach dem Landeschancengleichheitgesetz (novelliertes ChancenG von 2004) eine Beauftragte für Chancengleichheit. Die Kommune unternimmt Anstrengungen für einen paritätischen Frauenanteil auf allen Ebenen der Verwaltung, im Gemeinderat und in den sonstigen Entscheidungsgremien (Aufsichtsräte), ideal 50%. Sie stellt einen Frauenförderplan auf, bietet Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und steigert auf der Führungsebene der Verwaltung den Frauenanteil. Sie achtet bei der Personalentwicklung auf die Aufstiegschancen von Frauen auch dann, wenn sie in Teilzeit beschäftigt sind oder wegen Kindererziehung eine Auszeit im Beruf nehmen.
Sie verwendet in allen Satzungen, Verordnungen, Dokumenten etc. die männliche und weibliche Sprachform. 

7. Da die Regelungen des ChancenG (§ 23, 24) nicht ausreichen, um auf kommunaler Ebene außerhalb der Verwaltung Chancengleichheit gesamtgesellschaftlich zu fördern, hat die Kommune mit mehr als 8000 EinwohnerInnen eine hauptamtliche kommunale Frauenbeauftragte mit gesichertem Budget, die für die Belange der Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen der Lebens- und Arbeitswelt in der Gemeinde zuständig ist. Sie macht bei kommunalpolitischen Entscheidungen auf Frauenbelange aufmerksam, fördert eine frauenfreundliche Verwaltung, erarbeitet Informationsmaterial und führt Veranstaltungen durch, pflegt und vermittelt Kontakte zu Frauengruppen und -verbänden, gibt Hilfestellung für ratsuchende 
Frauen und Männer und vermittelt diese an entsprechende Beratungsinstitutionen.


Chancengleichheit endlich umsetzen – Internationaler Frauentag 
(Pressekonferenz - PDF)

Antrag - Chancengleichheit in den Kommunen und Landkreisen  
(Fraktionsantrag DS 14/2324 - PDF)

Anträge Chancengleichheit in der Arbeitswelt - Fehlanzeige



Erwerbsarbeit von Frauen in Baden-Württemberg, Zahlen, Fakten                   

Antrag Grüne Landtagsfraktion März 07- hier  



Kaum Frauen in Chefetagen - Chancengleichheit umsetzen!                       

Pressemitteilung Lösch März 07 - hier 
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